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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger ! 

 

Es ist wieder einmal Zeit, Ihnen Neuigkeiten aus der Gemeinde näher zu 
bringen. 
 

Ein ganz großes Thema für die Gemeinde und für Anrainer an den 
Bächen im Gemeindegebiet ist, Schäden durch  Starkregenereignisse zu 
minimieren. Jede Gemeinde ist, laut § 101 Forstgesetz 1975, verpflichtet, 
die Bäche und deren Zuflüsse einmal jährlich nach der Schneeschmelze 
zu begehen. Gemeinsam mit unserem Gemeindearbeiter, Herrn Herbert 
Rumpler, habe ich in der Vorwoche einen Ausbildungskurs zum 
Wildbachaufseher in Altenberg an der Rax besucht. Herr Rumpler wird 
die Bäche in der Gemeinde Breitenstein begehen, und ich die am 
Semmering. Dabei werden alle Schäden an Verbauungen, Ablagerungen, 
Totholz etc. genau aufgezeichnet und mittels Fotos dokumentiert. 
Siloballen, Komposter, Holz etc. darf keinesfalls im Einzugs- bzw. 
Überschwemmungsbereich eines Baches gelagert werden. Schnittgut, 
Rasenschnitt, Baum- und Strauchschnitt darf auf keinen Fall in Bächen 
entsorgt werden. Bei Starkregenereignissen, wie sie in den letzten Jahren 
vermehrt festzustellen waren, gelangen Materialien ins Wasser, und in 
weiterer Folge zu Verklausungen und zu starken Schäden an Häusern, 
Brücken, Straßen etc. beitragen.  
Vollzugsorgan ist die Forstinspektion der Bezirkshauptmannschaft 
Neunkirchen. 
Die Aufklärung der Bevölkerung ist dabei sehr wichtig. Daher die große 
Bitte an Sie, sehr geehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, 
machen Sie immer wieder einen Blick auf die Bäche, die bei Ihnen 
vorbeifließen. Sie helfen damit sich selber und auch Ihren Nachbarn 
bachabwärts. Nur gemeinsam bekommen wir das in den Griff. Niemand 
möchte vermeidbare Schäden aufarbeiten müssen. Vielen Dank für Ihre 
Mithilfe! 
 

Ich wünsche Ihnen, sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger ein frohes 

und gesegnetes Osterfest. Bleiben Sie gesund!  

 

Ihr Bürgermeister 

 

Engelbert Rinnhofer 

 

lesen Sie weiter im Blattinneren … 
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Auszug aus den Ausgaben der  
Gemeinde Breitenstein 2013 
                                                                 Euro 
Bezüge der Organe, Bediensteten 
inkl. Sozialversicherung, Pensionen 283.199,60 
Entgelte für Leistungen Gemdat  
(Lizenzen etc) 7.863,69 
Beitrag Standesamtsverband 1.988,62 
Beitrag Staatsbürgerschaftsverband  1.092,13 
Beiträge Gemeindepensionsverband 60.028,36 
Ausgaben FF Breitenstein 5.315,23 
Schulen und Kindergarten 55.924,85 
Musikschulverband 24.392,59 
Soziale Wohlfahrt, Sozialhilfeumlage 34.186,62 
Jugendwohlfahrt 4.516,56 
Medizinische Bereichsversorgung 1.186,53 
Beitrag Rotes Kreuz 2.022,00 
Krankenanstalten Sprengelbeitrag 65.739,55 
Treibstoff, Instandhaltung Fahrzeuge  
etc.    28.373,32 
Instandhaltung Straßen, Darlehen 38.113,22 
Winterdienst – Streumaterial, Reinigung 5.446,29 
Wildwasserverband, Schadensbehebung 14.396,64 
Tourismusausgaben, Wirtschaftsförd. 13.408,43 
Beiträge Fremdenverkehrsverband etc. 8.417,34 
Straßenbeleuchtung Strom 4.533,83 
Instandhaltung/Erneuerungen  
Straßenbeleuchtung 9.272,40 
Wasserversorgung 38.524,15 
Abwasserbeseitigung 242.122,68 
Müllbeseitigung 42.411,19 
Wohngebäude 25.396,28 

 
 

Straßensanierungen 2014 
 

Auch heuer sind umfangreiche Straßensanierungen 
nach den Wintermonaten nötig. Wir werden im 
Bereich unserer Möglichkeiten wieder mittels 
Rebzug der Firma Colas die Schäden ausbessern. 
Mit Herrn Baumgartner von der NÖ 
Agrarbezirksbehörde werden die Straßen 
begutachtet. Die Ausschreibung und Bauführung, 
sowie die Abrechnung läuft ebenfalls über diese 
Behörde. Hier erhalten wir ebenso Förderungen für 
die Sanierung. Lediglich für die Straßenstücke, die 
innerhalb der Ortstafeln liegen, müssen wir selber für 
die Finanzierung sorgen. 
 

Mit Schreiben vom 26.11.2013 wurde uns von 
Landesrat Dr. Stephan Pernkopf mitgeteilt, dass die 
Gemeinde Breitenstein im Arbeitsprogramm 
Erhaltung 2014 für Maßnahmen zur Erhaltung des 
ländlichen Wegenetzes Geldmittel zur Verfügung 
gestellt bekommt. € 50.000,00 werden für die 
Sanierung der Karl Schubert-Straße, der 
Speckbacherstraße und des Villenweges 
veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt zu 50 % durch 
die Gemeinde Breitenstein,  
25 % kommen von der NÖ Agrarbezirksbehörde, 
und 25 % erhalten wir von der Abteilung IVW3 des 
Amtes der NÖ Landesregierung. 
 
 

Rechnungsabschluss 
 

In der ersten Gemeinderatssitzung im heurigen Jahr 
wurde der Rechnungsabschluss für das Jahr 2013 
einstimmig beschlossen. Ich gebe Ihnen die Zahlen 
aus dem Rechnungsabschluss wie folgt bekannt: 
 

RECHNUNGSABSCHLUSS 2013 

Ordentlicher Haushalt 
Einnahmen    

in Euro 
Ausgaben 

in Euro 

Vertretungskörper u. 
allgemeine Verwaltung 

6.727,70 383.989,42 

Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit 

399,00 8.661,57 

Unterricht, Erziehung, 
Sport und Wissenschaft 

6.580,65 56.853,43 

Kunst, Kultur und Kultus   29.300,09 

Soziale Wohlfahrt und 
Wohnbauförderung 

  39.271,91 

Gesundheit   69.078,84 

Straßen- u. Wasserbau, 
Verkehr 

  176.111,27 

Wirtschaftsförderung 3.356,84 40.961,17 

Dienstleistungen - 
Wasser, Kanal, Müll etc. 

361.751,17 362.767,22 

Finanzwirtschaft 690.298,44 18.313,76 

Ergebnis des Vorjahres 57.330,70   

Abwicklungsbuchungen 51.319,84 51.319,84 

Überschuss 2012   41.135,82 

Summe 1,177.764,34 1,177.764,34 

Außerordentlicher 
Haushalt 

Einnahmen    
in Euro 

Ausgaben 
in Euro 

Güterwegerhaltung 35.000,00 35.039,52 

Kanalbau BA 04 31.147,00 0,00 

Kanalbau BA 05 0,00 20.758,41 

Kanalbau BA 06 0,00 18.967,14 

WWF Kapitalisierung 
Zinsen BA 02 und 04 

1.048,14 1.048,14 

Ergebnis Vorjahr 20.006,97 
 

Abwicklungsbuchungen 70.663,20 70.663,20 

Überschuss 2013 
 

11.388,90 

Summe 157.865,31 157.865,31 

 

Der ordentliche Haushalt konnte mit einem 
Überschuss in der Höhe von € 41.135,82 
abgeschlossen werden, der außerordentliche 
Haushalt mit einem Überschuss von € 11.388,90. 
 
Für die Abwasserbeseitigungsanlage BA 05 – Orthof 
Nord liegt ein wasserrechtlicher Bewilligungsbescheid 
vom Amt der NÖ Landesregierung vom 07.03.2013 
vor. Dieser wurde bekämpft und ist daher derzeit noch 
nicht rechtskräftig. 
 

Der Bürgermeister berichtet: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Müllaufkommen 2013 
 
 
 

  2013 2013 2013 

  kg kg kg 

Jänner 2.740,00 6.420,00 680,00 

Februar 1.820,00 4.650,00 2.680,00 

März 1.780,00 3.990,00 460,00 

Quartal 6.340,00 15.060,00 3.820,00 

April 2.760,00 5.530,00   

Mai 2.820,00 7.960,00 3.190,00 

Juni 3.330,00 5.720,00 720,00 

Quartal 8.910,00 19.210,00 3.910,00 

Juli 5.340,00 5.340,00   

August 1.830,00 7.300,00 3.020,00 

September 3.330,00 6.230,00 640,00 

Quartal 10.500,00 18.870,00 3.660,00 

Oktober 2.750,00 6.940,00   

November 2.610,00 5.370,00 3.800,00 

Dezember 2.120,00 4.870,00 240,00 

Quartal 7.480,00 17.180,00 4.040,00 

2013 33.230,00 70.320,00 15.430,00 

Gesamt   118.980,00   

2012 33.910,00 72.400,00 12.480,00 

Gesamt 120.350,00 
 
 
 

Info vom 
Abfallwirtschaftsverband Neunkirchen 
 

Ö F F N U N G S Z E I T E N 
 

der Deponie Steinthal, 2824 Seebenstein,  
Natschbacher Straße 1, Tel. 02627-82396 

 

Montag bis Freitag  
von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr durchgehend  
und jeden 1. Samstag im Monat  
von 8.00 bis 14.00 Uhr 

 

Zu den angegebenen Öffnungszeiten können Sie 
Altholz, Sperrmüll, Wurzelstöcke, Äste, 
Staudenschnitt, Garten- und Parkabfälle, Bauschutt, 
Asbestzement (Eternit), Asphalt, Dachpappe, 
Hartglas, Mineralwolle, Gips- und Gipskartonplatten 
sowie Schrott entsorgen. Altspeisefette können Sie 
bei Ihrer Gemeinde abgeben. 
 

ACHTUNG! Keine Problemstoffe und  
Elektroaltgeräte, diese werden beim 
Reinhalteverband GRÜNE  TONNE, 2624 Breitenau,  
Telefon 02635-64751, übernommen 
(Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 
16.00 Uhr durchgehend). 
 

Dies ist eine zusätzliche Möglichkeit, Sperrmüll und 
Sondermüll auch außerhalb der Sammlung in der 
Gemeinde loszuwerden. Für die Entsorgung werden 
allerdings Gebühren eingehoben. 
 

Der Verbandsbeitrag der Gemeinde Breitenstein an 
den Abfallwirtschaftsverband beträgt für 2014  
€ 18.953,27. 
 

                                           

Sperrmüllsammlung  
 
Montag, dem 28. April 2014 
von 6.00 Uhr bis 19.00 Uhr  
 

Während dieser Zeit kann der Sperrmüll auf den 
Bauhof gebracht werden. Sollten Sie keine 
Möglichkeit haben, den Sperrmüll selbst zum Bauhof 
zu bringen, betragen die Kosten für die Abholung pro 
Fahrt € 25,00 inkl. 10 % USt. Die Abholung muss 
unbedingt angemeldet werden. Für Sperrmüll beträgt 
die Höchstmenge 2 m³, das heißt, eine 
Wohnhausentrümpelung kann nicht durchgeführt 
werden. 
 

Unser Sperrmüll wird nach folgenden „Fraktionen“ 
gesammelt: 

1. behandeltes Holz 
Holzabfälle behandelt, ohne Fremdstoffe, 
Rohspannplatten, oberflächenbehandeltes 
Holz, Möbelteile aus Holz, Fenster ohne Glas 

2. unbehandeltes Holz 
Naturholz 

3. Sperrmüll 
Matratzen, Polstermöbel 

4. Friedhofsmaterial 
Kränze etc.  

 

Es werden keine Kleinteile, die in die Grüne Tonne 
passen würden, entsorgt! Bitte beachten Sie, dass 
der Müll sortiert eingebracht wird und beim Abladen 
am Bauhof geholfen werden muss.  

 

 
Sondermüllsammlung 
 
Samstag, dem 03. Mai 2014 
von 10.00 – 12.00 Uhr 
 
Während dieser Zeit können Sie den Sondermüll zum 
Bauhof bringen. Kosten für einen PKW-, LKW- und 
Traktorreifen bis 120 cm Durchmesser: 
ohne Felgen:  € 2,20 inkl. 10 % USt 
mit Felgen:      € 4,95 inkl. 10 % USt 
 

Was gehört noch zum Sondermüll: 
 

Leuchtstoffröhren 
Altmedikamente – (wenn möglich in der Apotheke  

                              abgeben, wir zahlen für die Entsorgung) 

Altlacke, Altfarben 
Bleiakkumulatoren 
Batterien, unsortiert – (können auch über Supermärkte  

                                       entsorgt werden) 
Altöle in Gebinden - (den NÖLI für Küchenaltöle gibt’s  
                                     am Gemeindeamt) 
 

Kühlschränke, Fernseher, Bildschirme für Computer 
können nunmehr, sofern sie der EU-Richtline 
entsprechen, gemäß der Elektroaltgeräte-Verordnung 
kostenlos entsorgt werden. Sollten Sie weitere 
Fragen haben, wenden sie sich bitte an das 
Gemeindeamt. 

 
 

Aus der Gemeinde: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeckenschutzimpfung 2014 
 
von 11. Februar bis 27. Juni  werden in  
der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen  
 

jeden Dienstag  von 08.00 – 12.00 Uhr  und  
                       von 16.00 – 18.00 Uhr sowie  
jeden Freitag  von 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Zeckenschutzimpfungen durchgeführt.  
 

Die Grundimmunisierung besteht aus drei 
Teilimpfungen. Nach der ersten Teilimpfung hat die 
zweite etwa ein Monat und die dritte innerhalb von 
fünf bis zwölf Monaten nach der vorangegangenen 
Impfung zu erfolgen. 
Die erste Auffrischungsimpfung ist nach drei Jahren 
erforderlich. 
Alle weiteren Auffrischungsimpfungen sind im 5-
Jahres-Intervall durchzuführen, bei Personen ab dem 
60. Lebensjahr im 3-Jahres-Intervall. 
 

Die Kosten einer Teilimpfung betragen: 
- für Kinder bis zum vollendeten 16. LJ:      € 26,50 
- für Personen ab dem vollendeten 16. LJ:  € 31,50 
 

Der Impfstoff ist an der Bezirkshauptmannschaft 
Neunkirchen, Fachgebiet Gesundheitswesen, 
vorrätig. 
Die Impfbestätigung zur Einreichung bei den 
Krankenkassen wird anlässlich der Impfung 
ausgefolgt. 
Nähere Auskünfte werden bei der BH Neunkirchen, 
Telefon 02635-9025 DW 35576, erteilt. 
 

Natürlich können Sie auch Ihren Hausarzt nach der 
Zeckenschutzimpfung fragen und sich von ihm 
impfen lassen! 
 

Kreuzberger Musikverein Termine 2014 

Tag Datum Veranstaltung Zeit 

Sonntag 27.04.2014 
Maimusik                                           

Klamm 
ab 6.30 

Uhr 

Donnerstag 01.05.2014 
Florianifeier                                           

FF Breitenstein 
9.00 Uhr 

Samstag 03.05.2014 
Florianifeier                                

FF Reichenau 
17.30 Uhr 

Sonntag 04.05.2014 
Maimusik 

Breitenstein 
ab 6.30 

Uhr 

Sonntag 25.05.2014 
Kurkonzert Bad 

Schönau 
16.00-

17.30 Uhr 

Donnerstag 19.06.2014 
Fronleichnam 
Semmering 

8.45 Uhr 

Sonntag 22.06.2014 
Fronleichnam                                        

Klamm 
8.00 Uhr 

 
 
 
 

Rasenmähen am Sonntag und an Feiertagen 
 

… sorgt immer wieder für Aufregung in der 
Nachbarschaft. Wir wollen dem Nachbarn ja nicht 
seinen wohlverdienten Ruhetag verderben. Daher 
bitten wir Sie, an Sonn- und Feiertagen nicht zu 
mähen.                                                   
                                                                
 
 
                                                               Vielen  Dank                       
                     
 
 
 

 
 
Hinterlassenschaften von Hunden 

Für viele verantwortungsvolle Hundehalter ist das 
Beseitigen von Hundekot eine Selbstverständlichkeit.  
 

Verantwortungsvolle Hundebesitzer sorgen dafür, 
dass ihre Tiere niemals Parkwege, fremde Gärten, 
Straßenränder, Kinderspielplätze, etc. verschmutzen. 
Geben Sie Ihren Vierbeinern ausreichend 
Gelegenheit, sich eine geeignete Stelle zu suchen. 
„Unfälle“ können immer mal geschehen: Sie sollten 
für solche Situationen immer eine Plastiktüte mit sich 
führen, um die Hinterlassenschaften Ihres Hundes zu 
beseitigen.  
  

Vielen Dank an alle Hundebesitzer, die sich daran 
halten! Sie leisten damit einen Beitrag zum besseren 
Miteinander von Hundebesitzern und Nichthunde-
besitzern.  
 

Und so soll es ja auch sein, finden Sie nicht? 
 
 
 

Natürlich bunt - Platzerl 
 
Bald ist unser Natürlich bunt - Platzerl fertiggestellt. 
Schauen Sie doch einmal vorbei in der Unteren 
Bahnstraße! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Aus der Gemeinde: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in die HTBLuVA Wr. Neustadt, die er im Jahr 2002 
mit der Matura beendet hat. Im Jahr 2003 wechstelte 
er die Branche und machte die Ausbildung zum 
gewerblichen Vermögensberater und Mehrfach 
Versicherungsagenten über die WKO. Dieser 
Tätigkeit geht er seitdem auch nach.  
Seine Hobbies sind der Kreuzberger Musikverein, 
Fußballspielen, Autos, die Landwirtschaft der Eltern.  
Peter Vosel hat 2 Kinder.  
 

Er wird die Gemeinde Breitenstein in den 
Ausschüssen Neue Mittelschule Payerbach und neue 
Mittelschule Gloggnitz vertreten.  
 

Wir wünschen ihm für seine neue Tätigkeit alles Gute 
und viel Erfolg. 
 
 
 
Die Agenden des Umweltgemeinderates waren 
ebenfalls neu zu vergeben. Unsere 
geschäftsführende Gemeinderätin, Frau Andrea 
Koger, hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu 
übernehmen. Vielen Dank und viel Freude mit der 
neuen, weiteren Tätigkeit. 
 

 
Unser neuer Feuerbrandbeauftragter ist unser 
geschäftsführender Gemeinderat Mag. Julius 
Schneidhofer. Vielen Dank für die Bereitschaft, diese 
Aufgabe zu übernehmen.  
 

Im Jahr 2013 sind keine neuen Fälle von Feuerbrand 
in unserem Gemeindegebiet aufgetreten. Es muss 
aber dennoch sehr darauf geachtet werden, dass 
jede neue Erkrankung sofort bekämpft wird, um eine 
nochmalige Ausbreitung so gut wie möglich zu 
verhindern. 
 

Feuerbrand ist eine meldepflichtige 
Pflanzenkrankheit, die vor allen an Apfel- und 
Birnbäumen (Streuobstbäume, Intensivobstbau-
flächen), sowie  an bestimmten Ziergehölzen – alle 
aus der Familie der Rosengewächse – große 
Schäden verursacht.  
Diese leicht übertragbare Pflanzenkrankheit (für 
Menschen und Tiere besteht keine Gefahr) wurde als 
Quarantänekrankheit eingestuft und unterliegt 
deshalb der MELDEPFLICHT eines jeden 
Gemeindebürgers!!! 
 

Jeden Verdacht sofort am Gemeindeamt bzw. bei 
Herrn Mag. Julius Schneidhofer melden.  
Tel. 02666-54 277 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten unserer Mostheurigen 
 

Julius Schneidhofer 
Tel. 02666-54277 

Althammerhofstraße 36 
 

6. März – 25. Mai 
3. Juli – 17. August 

20. September – 9. November 
6. – 14. Dezember 

immer von Do – So und an Feiertagen 
 
 

Herbert u. Elfriede Rumpler 
Tel. 02663-8277 

Rumplerstraße 22 
 

1. April – 30. Juni 
jeweils 10 – 22 Uhr, Montag Ruhetag 

 

 
 

Mostheuriger und 

Florianifeier  

der Freiwilligen Feuerwehr 

 
Die Freiwillige Feuerwehr Breitenstein ladet Sie, sehr 
geehrte GemeindebürgerInnen, am Donnerstag, dem  
1. Mai 2014, herzlich zur Florianifeier um 9.00 Uhr in 
der Kirche in Breitenstein ein.  
Vom Donnerstag, dem 1. Mai 2014  bis Samstag, dem  
3. Mai 2014 veranstalten wir, wie jedes Jahr, unseren 
traditionellen Mostheurigen. 
 

Über Ihren Besuch würden sich  
meine fleißigen Helfer  
und ich sehr freuen. 

 

Ihr Kommandant 
Rainer Wegscheider 

 

 

 
  
Frau Agnes Weinzettl hat mit 31.12.2013 ihr Mandat 
als Gemeinderätin und ihren  erweiterten Zuständig-
keitsbereich als Umweltgemeinderätin, sowie die 
Funktion der Feuerbrandbeauftragten aus 
persönlichen Gründen zurückgelegt. Ich bedanke 
mich bei Frau Weinzettl für ihr Engagement und 
wünsche ihr für ihre weitere Zukunft alles Gute! 
 

In der Gemeinderatssitzung am 19.03.2014 wurde 
Herr Peter Vosel als neuer Gemeinderat angelobt. 
 

Unser neuer Gemeinderat – Peter Vosel 
 

Er wurde am 25.10.1982 in Neunkirchen geboren. 
Nach der Volksschule Schottwien besuchte er 4 Jahre 
das Gymnasium in Sachsenbrunn. Dann wechselte er  
 
 

Aus der Gemeinde: 
 



Möglichkeiten: Persönlich in der Gemeinde, schriftlich 
mit der beiliegenden personalisierten Anforderungs-
karte mit Rücksendekuvert oder elektronisch im 
Internet.  
Mit dem personalisierten Code auf unserer 
Wählerverständigungskarte in der „Amtlichen 
Wahlinformation“ können Sie rund um die Uhr auf 
www.wahlkartenantrag.at  Ihre Wahlkarte 
beantragen.  
 
UNSERE TIPPS:  
Beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst frühzeitig! 
Wahlkarten können nicht per Telefon beantragt 
werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für schriftliche 
und Online-Anträge ist der 21. Mai. Je nach 
Antragsart erfolgt die Zustellung zumeist mittels 
eingeschriebener Briefsendung auf Ihre angegebene 
Zustelladresse. Die Wahlkarte muss spätestens am 
25. Mai 2014, 17:00 Uhr, bei der zuständigen 
Bezirkshauptmannschaft einlangen.  
Sie haben weiters die Möglichkeit, mit der Wahlkarte 
am Wahltag bei jedem geöffneten, und für 
Wahlkartenwähler zugelassenem Wahllokal zu 
wählen oder diese bei jeder Bezirkshauptmannschaft 
(Bezirkswahlbehörde) abzugeben. 
 

Wahlzeiten in der Gemeinde Breitenstein: 
 

Breitenstein: 07.00 – 12.00 Uhr im Gemeindeamt 
Klamm:          08.00 – 11.00 Uhr im Musikerheim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Gemeinde: 
 

 Wahlservice zur Europawahl 2014 
 
Am 25. Mai wird gewählt. Unsere „Amtliche 
Wahlinformation“ erleichtert das gesamte Prozedere 
der Abwicklung – für Sie und für die Gemeinde. 
 

Wir möchten seitens der Gemeinde unsere 
Bürgerinnen und Bürger bei der bevorstehenden 
Europawahl optimal unterstützen. Deshalb werden wir 
Ihnen Anfang Mai eine „Amtliche Wahlinformation – 
Europawahl 2014“ zustellen. Achten Sie daher bei all 
der Papierflut, die anlässlich der Wahl bundesweit (an 
einen Haushalt) verschickt wird, besonders auf unsere 
Mitteilung.  
 

Diese ist nämlich mit Ihrem Namen personalisiert und 
beinhaltet einen Code für die Beantragung einer 
Wahlkarte im Internet sowie einen schriftlichen 
Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert. Doch was ist 
mit all dem zu tun?  
 

Zur Wahl am 25. Mai im Wahllokal bringen Sie den 
personalisierten Abschnitt mit. Damit erleichtern Sie 
die Wahlabwicklung, weil wir nicht mehr im 
Wählerverzeichnis suchen müssen.  
 

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal 
wählen können, dann beantragen Sie am Besten eine 
Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das 
Service in unserer „Amtlichen Wahlinformation“, weil  
dieses personalisiert ist. Dafür haben Sie nun drei 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… zum Geburtstag! 
 

Anton Vosel zum 50er 
Hildegard Vosel zum 60er 
Gottfried Pfeffer zum 70er 
Erna Steidl zum 70er 
Christine Artner zum 70er 
Margareta Fürtinger zum 90er 
Ernst Werner zum 90er 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
v.l.n.r.: Bgm. Engelbert Rinnhofer, Gottfried Pfeffer, Mag. Julius 

Schneidhofer, VizeBgm. Karin Zoubek-Schleinzer 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r.: VizeBgm. Karin Zoubek-Schleinzer, Margareta Fürtinger,  
Bgm. Engelbert Rinnhofer,  
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Gemeinderatssitzungen 

 

11. Juni 2014 um 19.00 Uhr 
17. September 2014 um 19.00 Uhr 

 
3. Dezember 2014 um 19.00 Uhr 

 

jeweils im Sitzungssaal der Gemeinde 
 

Die Gemeinderatssitzungen sind öffentlich. Wir 
würden uns über Ihren Besuch als Zuhörer sehr 

freuen! 

  
 
 

 
Wir gratulieren ganz herzlich 

 

 
… zur Eisernen Hochzeit! 
 
Maria und Blasius Auer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r.: Bgm. Engelbert Rinnhofer, GR Brigitte Spielbichler,  
Maria Auer, Blasius Auer, Bezirkshauptmann-Stellvertreterin  

Mag. Astrid Brandstetter, Hannelore Reither 

 
 
 

 

Aus unserer Mitte sind geschieden: 
 
 

Andreas Wagner 
Friedrich Handler  

Maria Fuchs 

Aus der Gemeinde: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

NÖ Jugendkarte 1424 ganz einfach auf der 
Gemeinde beantragen 
 
„Die Weiterentwicklung der NÖ Jugendkarte 1424 zur 
APP für Smartphones bringt erhebliche Vorteile für 
Jugendliche und vielfach auch den ersten 
persönlichen Kontakt zur Gemeinde, da die Karte 
nunmehr direkt am Gemeindeamt beantragt wird", 
erklärt Jugend-Landesrat Mag. Karl Wilfing den 
neuesten Entwicklungsschritt. 
 
Die NÖ Jugendkarte 1424 bringt jungen Menschen 
viele Ermäßigungen bei Partnerbetrieben, 
Informationen über Jugendangebote in 
Niederösterreich, europaweite Vorteile in 
Kooperation mit der European Youth Card und ein 
Jugendmagazin, das vierteljährlich erscheint. 
Darüber hinaus ist die Jugendkarte seit 2014 neben 
einem Altersnachweis im Sinne des NÖ 
Jugendgesetzes auch ein vollwertiger, offizieller, 
polizeilich anerkannter Jugendausweis - auch digital 
als APP. 
 
Viele sind von der unbürokratischen Abwicklung 
begeistert. Der Jugendliche geht mit seinem 
ausgefüllten Antrag in das Gemeindeamt. Dort wird 
dieser nach ZMR-Abfrage gestempelt und von der 
Gemeinde mittels Kuvert oder gescannt an die 
Jugend:info NÖ weitergeleitet. Die Jugend:info NÖ 
kann damit kurzfristig die Karte ausstellen und auch 
die APP freischalten. 
 
„Wir bieten für Jugendliche zwischen 14 und 24 
Jahren ein sensationelles Service, das jetzt noch 
einfacher wird. Damit kommt die Jugendkarte - auch 
digital als APP - künftig noch schneller zu den jungen 
Menschen", betont Wilfing. 
 
Das Anmeldeformular kann unter 
www.1424.info/formular heruntergeladen werden. Bei 
Fragen zur Antragstellung steht die Jugend:info NÖ 
per e-mail info@1424.info oder telefonisch unter 
02742/245 65 gerne zur Verfügung. 
 
Nähere Informationen: Büro LR Wilfing, Florian Liehr, 
Telefon 02742/9005-12324,  
e-mail florian.liehr@noel.gv.at. 
 
 

Und das Beste: 
Die “1424-virtuell”  

gilt als Altersnachweis  
auf deinem Smartphone! 

 
 
 

KOBV 

Der Behindertenverband 

Sprechtagstermine 

Kammer für Arbeiter und Angestellte NÖ 

Würflacher Straße 1, 2620 Neunkirchen 

jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat                                                   
von 13.00 - 14.30 Uhr 

Tel. 01-406 15 86-0 

www.kobv.at                kobv@kobv.at 
 

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT 

  

Sprechtage Bezirk Neunkirchen: 

Gebietskrankenkasse 

Dr. Stockhammer-Gasse 23, 2620 Neunkirchen 

8.00 - 11.30 Uhr und 12.30 - 14.30 Uhr 
  

Jeden Dienstag und Mittwoch 

Zur Vorsprache ist ein Lichtbildausweis 

als Identitätsnachweis mitzubringen. 

Bei Feiertagen ist kein Ersatztermin vorgesehen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aus der Gemeinde: 
 

Wirtschaftstreuhänder gewähren Steuerschutz 
 

Kostenlose Hilfe in Steuerverfahren  
für Mittellose 

 
Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder bietet ein 
neues Service für sozial schwache Personen:  
 

Personen, die sich keinen Steuerberater leisten 
können, haben die Möglichkeit, in scheinbar 
ausweglosen Steuerangelegenheiten kostenlos 
Verfahrenshilfe in Anspruch zu nehmen! 
 

Das Angebot richtet sich an einkommensschwache 
und vermögenlose Personen, die mit Forderungen 
der Finanzbehörde konfrontiert sind, denen sie 
hilflos gegenüberstehen. Die Hilfestellung wird von 
einem/er Steuerberater/in gewährt.  
 

Die Anmeldung zur Sprechstunde ist notwendig 
und telefonisch Mi u. Do von 15.00 – 17.00 Uhr 
unter der Tel.Nr. 01-811 73 DW 236 oder per  
E-Mail: steuerschutz@kwt.or.at möglich. Das 
Service wird in der Landesstelle in 1120 Wien, 
Schönbrunner Straße 222-228, 6. Stock, 
angeboten. 
 

Die Voraussetzungen für die kostenlose 
Verfahrenshilfe sind nachzuweisen. Wird 
Verfahrenshilfe gewährt, wird der/dem 
Steuerschutz-Suchenden kostenlos ein/e 
Steuerberater/in für diesen Fall zur Seite gestellt. 

http://www.1424.info/formular
mailto:info@1424.info
mailto:florian.liehr@noel.gv.at


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nochmals 
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nochmals 
 10 %  

 Ermäßigung 

 
 
2640 Gloggnitz, Hofbauer-Straße 4 
Tel. 02662-42850-0 

Arbeitsprogramm Landesstraßen 
 

Herr Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll hat uns in 
seinem Schreiben vom Februar 2014 informiert, dass 
im Gemeindegebiet Breitenstein heuer wieder 
Straßenbauarbeiten genehmigt worden sind. 
 

L-136 Orthof Richtung Breitenstein, von km 8,1 bis 
km 12,3, Belag Deckschichte, Gesamtbaukosten  
€ 430.000,00. Davon werden heuer € 200.000,00 
verbaut. (km 9,0 ist genau am Orthof) 
 

L-4166, Klamm – 3-Länder-Eck, von km 8,1 bis km 
9,3, Gesamtbaukosten € 185.000,00. Davon werden 
heuer € 130.000,00 verbaut.  
 

Weiters wird im Adlitzgraben auf der L-4167 die im 
letzten Jahr bewilligte Brücke im Bereich des 
Herrenhauses saniert. Mit den Arbeiten wurde 
bereits begonnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Blumenschmuckaktion 2014 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
19.03.2014 mit 7 von 13 Stimmen, also mit knapper 
Stimmenmehrheit, beschlossen, die Aktion 
Blumenschmuck ins Leben zu rufen. 
 

Warum kam es dazu?  
Nun, die Gemeinde Breitenstein nimmt seit 2010 am 
jährlichen Blumenschmuckwettbewerb „Blühendes 
Niederösterreich“ teil. Diese Aktion wird von der  
NÖ Landwirtschaftskammer gemeinsam mit der  
NÖ Landesregierung, Tourismus-Referat, der Innung 
der Gärtner und Floristen, sowie der Gärtner 
Vereinigung NÖ durchgeführt. Damit soll die 
Bevölkerung dazu motiviert werden, sich in ihren 
Gemeinden zu engagieren und durch den 
persönlichen Einsatz dazu beizutragen, dass unser 
Bundesland noch mehr erblüht. 
 

Dabei haben wir in unserer Kategorie bereits 2 x den 
3. Platz belegt. Aber unser Ehrgeiz wurde dadurch 
noch angeheizt! Vielleicht können wir gemeinsam 
noch etwas mehr erreichen! 
 

Was bedeutet das für Sie?  
Alle Gemeindebürger mit Hauptwohnsitz in der 
Gemeinde Breitenstein haben die Möglichkeit, sich 
am Gemeindeamt ein Formular abzuholen oder sich 
zusenden zu lassen. Dies gilt als Gutschein zum 
vergünstigten Einkauf von Pflanzen, Blumenkisten 
und Blumenerde für Ihren Garten und Balkon. Diese 
Vergünstigung beträgt 10% von Ihrem Einkauf. 
Folgende Betriebe haben sich bereit erklärt, diese 
Aktion zu unterstützen und gegebenenfalls noch 
einmal eine Ermäßigung auf Ihren Einkauf zu geben: 
 

 

Aus der Gemeinde: 
 

Blumencorso 
Eva Hirschegger 
Hauptstraße 61 
2651 Reichenau 

 

Tel. 02666-521 35 

Gärtnerei Gruber 
Prein 24 

2654 Prein / Rax 
 

Tel. 0676-70 08 229 
Tel. + Fax 02665-250 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notdienst der Gloggnitzer Ärzte: 

Bereitschaftsdienst ist Notdienst! 
    

Um für Notfälle bereit sein zu können, ersuchen wir Sie, 

die Ordinationszeiten um 9 Uhr und um 16 Uhr  

einzuhalten und Visiten bis 12 Uhr anzumelden. 
 

Ordination geschlossen: 

Dr. Weirer 14.4.-18.4.2014 

Dr. Seit 31.3. - 4.4.2014 

  2.5.2014 

  26.5. - 30.5.2014 

  27.06.2014 

Dr. Windbrechtinger 14.4.-18.4.2014 

  12.5.-23.5.2014 

  20.06.2014 
 

 

 

Informationen über ELGA 
 

ELGA ist die Abkürzung für „Elektronische 

Gesundheitsakte“. Die Bundesregierung hat letztes 

Jahr beschlossen, mit Anfang dieses Jahres für jeden 

in Österreich Versicherten eine persönliche 

Gesundheitsakte elektronisch anzulegen. 

Gesundheitsdienstleister, wie Ärzte, Apotheken, 

Therapeuten, Angehörige von Pflegeberufen werden 

ab 2015 Einblick in diese Akte nehmen können. 
 

Wenn man dies verhindern möchte, gibt es die 

Möglichkeit, sich von ELGA abzumelden. Dann 

werden zwar die Befunde auch gespeichert, aber 

niemand kann diese einsehen. Die NÖ Ärztekammer 

gibt derzeit keine Empfehlung zur Abmeldung oder 

Nichtabmeldung von ELGA ab. Jeder Bürger dieses 

Landes soll sich selbst ein Bild machen, ob ELGA für 

ihn in Frage kommt oder nicht. 
 

Für allgemeinde Fragen zu ELGA wurde auch eine 

ELGA-Serviceline eingerichtet. Diese ist werktags von 

Montag bis Freitag von 7.00 – 19.00 Uhr unter der 

Tel.Nr. 050/124 44 11 erreichbar. 
 

Zeitplan von ELGA: 
 

2014: Einrichtung des ELGA-Portals samt  

  Widerspruchstelle 

2015: Speichern von Krankenhaus-, Labor- und  

  Röntgenbefunden 

2016: Speichern von Befunden von 

niedergelassenen  

  Kassenärztinnen und –ärzten, sowie der  

  Medikamente, die Sie von Ärzten und  

  Apotheken bekommen.                Stand Jänner 

2014 

 
 

Ärztedienst 2. Quartal 2014 

Datum 
Dienst         

ab 
Dienst 

bis 
diensthabender Arzt                 
diensthabende Ärztin 

5.-7.4. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Schimek 

12.-14.4. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Seit 

19.-21.4. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Koll 

21.-22.4. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Schimek 

26.-28.4. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Baumfrisch 

30.4.-2.5. 20 Uhr 7 Uhr Dr. Koll 

3.-5.5. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Windbrechtinger 

10.-12.5. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Weirer 

17.-19.5. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Seit 

24.-26.5. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Weirer 

28.-30.5. 20 Uhr 7 Uhr Dr. Windbrechtinger 

31.5.-2.6. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Koll 

7.-9.6. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Windbrechtinger 

9.-10.6. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Baumfrisch 

14.-16.6. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Baumfrisch 

18.-20.6. 20 Uhr 7 Uhr Dr. Seit 

21.-23.6. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Schimek 

28.-30.6. 7 Uhr 7 Uhr Dr. Weirer 

Wochenenddienst:     
Samstag von 7 Uhr bis Montag 7 Uhr 

Feiertagdienst:     
Vorabend 20 Uhr bis am Tag nach dem Feiertag 7 Uhr 

 
 
 

Dr. Hans Peter Seit Dr. Andreas Weirer 

Tel. 02662-44 200 Tel. 02664-2262-0 

www.seit.at  
www.dr-weirer.at 

Zenzi Hölzl-Straße 2 Semmering 56 

2640 Gloggnitz 2680 Semmering 

Ordinationszeiten: Ordinationszeiten: 

Mo, Mi 7.30 - 11 Uhr Mo, Di, Do, Fr   7.30 - 11 Uhr 

Tel. 02663-80114 Do   17 - 19 Uhr 

2641 Schottwien 49   

Dr. P. Windbrechtinger Dr. Christian Koll 

Tel. 02662-429 29 Tel. 02662-433 50 

Ordinationszeiten: Ordinationszeiten: 

Mo, Do, Fr   8 - 12 Uhr Mo, Mi, Fr   7.30 - 11 Uhr 

Di   7.30 - 12 Uhr Di, Fr   16.30 - 18 Uhr 

Mi   14.30 - 18 Uhr und nach tel. Vereinbarung 

und nach tel. Vereinbarung   

Dr. Karl Renner-Pl. 2 Richtergasse 19 

2640 Gloggnitz 2640 Gloggnitz 

Dr. Christian Baumfrisch NOTRUFE 

Tel. 02662-426 50 Rotes Kreuz    144 

Ordinationszeiten: ärztl. Bereitschaft   141 

Mo, Di, Mi, Fr 7-11 Uhr von 19.00 bis 7.00 Uhr! 

Mi 13.45 - 17 Uhr   

Sparkassenplatz 5 Bergrettung   140 

2640 Gloggnitz Krankentransport 14844 

 
 
 

Aus der Gemeinde: 
 

http://www.seit.at/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzlich Willkommen auf  
unserer neuen website: 

 

www.region-semmeringrax.at 
 

 
 
 
 
 
Ab März 2014 ist es nun endlich soweit – unsere 
„website“ ist online! 
Schwerpunkt dabei ist die Regionalentwicklung und 
damit verbunden das Aufzeigen und Auffinden der 
Infrastrukturmöglichkeiten – von Bildungsangeboten, 
Freizeiteinrichtungen, öffentlichem Verkehr bis hin zu 
Immobilienmaklern und Gesundheits- bzw. 
Sozialeinrichtungen in unserer Region - die ab sofort 
natürlich ständig ergänzt wird.  
Als Service für die einheimische Bevölkerung und 
möglichen Zuzügler, als auch Informationsaustausch 
innerhalb und außerhalb der Region findet man auf 
unserer „website“ auch Aktuelles und Wissenswertes 
in und um die Region Semmering-Rax. 
 

Seien Sie also herzlich willkommen auf unserer 
neuen „website“! 

 
 
 
 

Mitteilung Bezirksbauernkammer Neunkirchen 

zur Einheitswerthauptfeststellung 2014 

Informationsveranstaltungen 

 
Die letzte Anpassung der Einheitswerte erfolgte im 
Jahre 1988, weshalb der Verfassungsgerichtshof 
diese als veraltet ansieht und eine Neuregelung 
verlangt. Mit der Erhebung im heurigen Jahr erfolgt 
eine Aktualisierung an die tatsächlichen Verhältnisse.  
Die Finanzbehörde verschickt deshalb an alle 
Betriebe über 5 ha landwirtschaftlicher und 10 ha 
forstwirtschaftlicher Fläche im Mai 2014 einen 
Erhebungsbogen, in dem die aktuellen Verhältnisse 
erklärt werden müssen. Im Gegensatz zur letzten 
Erhebung im Jahre 1988 sind verschiedene Angaben 
bereits vorgedruckt, was eine wesentliche 
Erleichterung darstellt. Trotzdem werden 
verschiedenste Fragen beim Überprüfen und 
Ausfüllen auftreten. Deshalb wird die 
Bezirksbauernkammer Neunkirchen als gesetzliche 
Vertretung aller Landwirte und Grundeigentümer von 
Ende Mai bis Mitte Juni zahlreiche 
Informationsveranstaltungen durchführen. All jene 
Landwirte, die einen Mehrfachantrag abgeben, 
werden über das Kammerrundschreiben über diese 
Informationsveranstaltungen (Datum und Ort) 
informiert. Alle Grundeigentümer, die selbst keinen 
Mehrfachantrag abgeben bzw. nur über Waldflächen 
verfügen, möchten wir mit diesem Artikel darauf 
hinweisen, dass auch diese recht herzlich zu den 
Informationsveranstaltungen über das Ausfüllen der 
Erhebungsbögen eingeladen sind.  
 
Die Termine dieser Informationsveranstaltungen 
finden Sie auf der Homepage der Bauernkammer 
unter www.noe.lko.at/neunkirchen. Sie können 
sie aber auch telefonisch unter der Tel. 05 0259 
41400 erfragen. 
 
Ziel dieser Informationsveranstaltungen ist es, einen 
ordentlichen und fachlich richtigen Erhebungsbogen 
zu erstellen.  
Da mehrere tausend Erhebungsbögen ausgesandt 
werden, ist unsere Mithilfe für ein einzelbetriebliches 
Ausfüllen aus zeitlichen Gründen nicht möglich. 
Nutzen Sie daher bitte unbedingt unser Angebot an 
Informationsveranstaltungen. 
Betriebe unter 5 ha landwirtschaftlicher Fläche und 
unter 10 ha forstwirtschaftlicher Fläche erhalten 
keinen Erhebungsbogen. Sie bekommen ab Mitte 
Oktober bereits einen neuen Einheitswertbescheid. 
Sollte gegen diesen keine Beschwerde vorgebracht 
werden, so wird dieser nach der gesetzlichen Frist 
wirksam.  
 
Abschließend wird noch darauf hingewiesen, dass 
der Einheitswert die Grundlage für zahlreiche 
Abgaben wie Grundsteuer, Einkommenssteuer, 
Sozialversicherungsbeiträge, etc. darstellt.  

 
 

Aus der Gemeinde: 
 

http://www.noe.lko.at/neunkirchen


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rauchwaren, sowie Glasflaschen und Glasscherben 
(Brennglaswirkung!) im Waldbereich wegzuwerfen! 
 

Ausgenommen davon sind Forstschutzmaßnahmen 
zur Borkenkäferbekämpfung durch den 
Waldeigentümer. Diese Maßnahmen sind v o r h e r 
der Bezirksforstinspektion Neunkirchen (Tel.-Nr. 
02635-9025 DW 35615) zu melden. 
 

Dieses Verbot tritt nach Kundmachung mit sofortiger 
Wirksamkeit in Kraft und ist bis 31. Oktober 2014 
gültig. 
 

Übertretungen dieser Verordnung werden als 
Verwaltungsübertretungen gemäß § 174 Abs. 1 lit. a, 
Z. 17 des Forstgesetzes 1975, idgF, mit einer 
Geldstrafe bis zu € 7.270,-- oder mit Arrest bis zu 
vier Wochen bestraft. 
 
 

Der Euro-Notruf 112 
 
Seit mehr als 20 Jahren gibt es den Euro-Notruf 112 
in Europa. Für mehr als 600 Millionen Mobilfunkteil-
nehmer ist dieser im Notfall verfügbar! 
 

Der Euro-Notruf ist ein sicherer Tipp für Europa-
Reisende. Die europaweit einheitliche Notrufnummer 
112 wird mit Priorität im Netz behandelt. Die Liste der 
Mitgliedsländer erweitert sich laufend, Sie finden sie 
unter www.sos112.info. Einen Euro-Notruf können 
Sie in Österreich auch ohne SIM-Karte und ohne 
Gesprächsguthaben mit jedem Handy tätigen. So 
funktioniert es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brückengeneralsanierung bereits begonnen 
 
Die Brückenmeisterei Neunkirchen saniert heuer im 
Auftrag der NÖ Landesregierung die Haidbachbrücke 
in der Adlitzgrabenstraße im Bereich des 
Herrenhauses. Während der Bauzeit, das sind etwa 8 
Wochen, ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Eine 
gänzliche Sperre erfolgt nicht, es gibt aber eine 
Wartepflicht bei bzw. für den Gegenverkehr. Die 
Baustelle hat eine Länge von etwa 50 m.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Waldbrandverordnung 2014 
 

Die Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen ordnet 
gemäß § 41 des Forstgesetzes 1975, BGBl. I Nr. 
87/2005, zum Zwecke der Vorbeugung gegen 
Waldbrände an: 
 

In allen Waldgebieten des Verwaltungsbezirkes 
Neunkirchen und in deren Gefährdungsbereich 
(Nähe des Waldrandes) sind brandgefährliche 
Handlung wie das Rauchen, das Hantieren mit 
offenem Feuer, die Verwendung von 
pyrotechnischen Gegenständen, jegliches 
Feuerentzünden und das Unterhalten von Feuer 
verboten! 
Vor allem ist es verboten, brennende oder 
glimmende Gegenstände, wie Zündhölzer und  
 

Aus der Gemeinde: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeausflug 2014 
 
Unser traditioneller Gemeindeausflug findet auch 
heuer wieder statt. Wir laden Sie ein, sehr geehrte 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, daran 
teilzunehmen und würden uns über Ihre Anmeldung 
sehr freuen! Natürlich dürfen auch Verwandte, 
Freunde und Bekannte mitfahren! 
 

Venedig, Sonniger Gardasee – Verona, Padua 
Reisedatum: 09. – 12.10.2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser Programm: 
 

1. Tag:  Anreise über Venedig an den Gardasee 
Abfahrt um 6.00 Uhr in Breitenstein. Über Kärnten 
(Pausen unterwegs) geht es nach Venedig. Unser 
Fremdenführer zeigt uns von 14-16 Uhr seine schöne 
Stadt. Abends erreichen wir unser Hotel in Peschiera 
sul Garda. 
2. Tag: Verona und Valpolicella 
Nach dem Frühstück Fahrt nach Verona, der Stadt 
von Romeo und Julia. Ausführliche 
Stadtbesichtigung: San Zeno, römisches Theater, 
historische Altstadt u.a. 
Danach geht’s zum berühtmen Valpolicella-
Weinanbaugebiet zu einem Mittagsimbiss mit 
Weinverkostung.  
3. Tag: Der südliche Gardasee u. Giardino Botanico  
Freuen Sie sich auf einen Ausflug nach Sirmione, 
Gelegenheit zur Besichtigung der Skaligerburg und 
der Grotten des Catull und zu einem Bummel durch 
die Gassen des romantischen Städtchens. 
Weiterfahrt über Salo nach Gardone Riviera. Besuch 
des berühmten Giardino Botanico von André Heller. 
Auf dem Areal einer  Villa aus dem 17. Jh. wurde auf 
50 ha ein ausgedehnter Park gestaltet, der als einer 
der schönsten Naturparks der Welt gilt 
4. Tag: Besichtigung von Padua, danach Heimreise 
Am Heimweg liegt eine außerordentlich schöne Stadt, 
die Sie unbedingt besuchen sollten – Padua. In einer 
der ältesten Städte Italiens befindet sich die berühmte 
Basilika des Hl. Antonius. 
 
Informationen und Anmeldung am Gemeindeamt bei 
Frau Wodl. 
Das Programm ist ab etwa Ende Mai erhältlich. 
 
          

Frühlingsfahrt 2014  
 

Unser Ausflugsziel diesmal ist die Region Riegersburg 
in der Oststeiermark.  
 

Samstag, 14.06.2014 
Abfahrt: 7.00 Uhr beim Gemeindeamt 
 

Eine Genussreise der speziellen Art! Um 9.30 Uhr 
besuchen wir die Vulkano Schinkenwelt „Ursprung-
Tour“. 
Unser Mittagessen gibt’s in „Wippel´s Hofbergstubn“. 
Um 14.00 Uhr erhalten wir eine Führung durch die Öl- 
und Getreidemühle Berghofer in Fehring.  
Und danach – geht es wieder einmal zum Zotter, und 
das auf mehrfachen Wunsch. Es ist schon ganz 
gewaltig, was sich da seit dem letzten Besuch im Jahr 
2005 alles getan hat. Man erkennt nichts mehr wieder.  
Dort haben wir Zeit bis 18.30 Uhr, auch wenn jemand 
zu Abend essen möchte, hat man dort Gelegenheit 
dazu.  
Anmeldungen ab sofort am Gemeindeamt möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aus der Gemeinde: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R/REX-Züge ohne Halt in Mödling mit Halt in 
Baden 
 

Abfahrt  Wien Meidling 21:58 Uhr 
Schienenersatzverkehr zwischen Mödling und 
Pfaffstätten. 
Abfahrt Wien Meidling 23:03 Uhr - Umleitung über 
Ostbahn - Ausfall zwischen Wien Meidling und Baden 
Abfahrt Wien Meidling 00:03 Uhr - Umleitung über 
Ostbahn - Ausfall zwischen Wien Meidling und Baden 
KEIN Schienenersatzverkehr zwischen Mödling und 
Pfaffstätten.  
Reisende nach Baden bitte auf die S-Bahnen mit den 
Abfahrten in Wien Meidling um 23:07 Uhr bzw. 0:07 
Uhr ausweichen.  
Für Reisende von Baden nach Wiener Neustadt und 
darüber hinaus wird ein Schienenersatzverkehrsbus 
zwischen Baden und Wiener Neustadt angeboten. 
 

R/REX-Züge ohne Halt zwischen Wien Meidling 
und Wiener Neustadt  
 

werden über die Pottendorferlinie oder die Ostbahn 
umgeleitet.  
 

Fernverkehrszüge  
 

werden über die Pottendorferlinie oder die Ostbahn 
umgeleitet und fahren um bis zu 13 Minuten früher in 
Wien Meidling ab. 
 

Richtung Wien 
 

S-Bahnen Wiener Neustadt  – Wien; R-Züge mit 
planmäßigen Halt in Mödling 
 

Es wird für alle Züge ein Schienenersatzverkehr 
eingerichtet. Für die Weiterfahrt ab Mödling bitte einen 
der bereitgestellten Züge benutzen. Ein Übergang auf 
den gewählten Zug kann nicht garantiert werden.  
 

Die Busse des Schienenersatzverkehrs können aus 
fahrplantechnischen Gründen nicht abgewartet 
werden. 
 

R/REX-Züge ohne Halt zwischen Wiener Neustadt 
und Wien Meidling sowie alle Fernverkehrszüge 
 

werden über die Pottendorferlinie oder die Ostbahn 
umgeleitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kundeninformation der ÖBB  
                                                                          . 
 

Streckensperre Südbahn zwischen Mödling und 
Pfaffstätten  
vom 7.6.2014  9:00 Uhr bis 10.06.2014 4:30 Uhr 
(Pfingstwochenende). 
 

Zwischen den Bahnhöfen Mödling und Pfaffstätten 
sind keine Fahrten möglich! Es wird für alle Züge ein 
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Einzelne Züge 
können nicht in Verkehr gesetzt werden. 
 

Richtung Wiener Neustadt 
 

S-Bahnen Wien – Wiener Neustadt 
 

Zwischen Wien und Mödling verkehren alle S-
Bahnen gemäß Fahrplan.  
Aus fahrplantechnischen Gründen kann von 
Betriebsbeginn bis 22:24 (Ankunft Mödling) für die S-
Bahn nach Wiener Neustadt kein direkter Ersatz 
angeboten werden.  
Die Reisenden werden gebeten, die vorherige S-
Bahn (Ankunft Mödling Minute 06) nach Mödling zu 
benutzen. Diese werden im Schienenersatzverkehr 
bis Pfaffstätten verlängert. In Pfaffstätten besteht 
dann die Möglichkeit, in die S-Bahn nach Wiener 
Neustadt umzusteigen. 
Ab 23:24 Uhr (Ankunft Mödling) werden für die S-
Bahnen direkte Schienenersatzverkehre angeboten.  
 

R-Züge mit planmäßigen Halt in Mödling 
 

Zwischen Wien und Mödling verkehren alle R-Züge 
gemäß Fahrplan. Es wird für alle R-Züge - 
ausgenommen R-Zug an Mödling 22:16 Uhr -  ein 
Schienenersatzverkehr eingerichtet. Reisende des 
R-Zuges an Mödling 22:16 benutzen bitte den 
Schienenersatzverkehr und für die Weiterfahrt ab 
Pfaffstätten die nachfolgende S-Bahn. 
 
 
 
Die Baustellenfahrpläne und Infoplakate werden 
ca. 2 Wochen vor Beginn der Verkehrsein-
schränkungen zu Verfügung stehen und an die 
Gemeinden versandt. 
 

Aus der Gemeinde: 
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S-Bahn XX:49 XX:58 XX:01 XX:03 XX:06

R-Zug XX:05 XX:12 XX:17 XX:22 XX:24

S-Bahn XX:07 XX:16 XX:19 XX:21 XX:24 XX:38 XX:41

Schienenersatzverkehr R-Züge

> Wiener Neustadt

> Wiener Neustadt - Payerbach-R.

Schienenersatzverkehr S-Bahn

S-Bahn mit Schienenersatzverkehr verlängert bis Pfaffstätten

S-Bahn Entfällt zwischen Mödling und Pfaffstätten



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportverein Breitenstein 
 

12.07.2014  Tischtennisturnier am ESV-Platz  
  (Bauhof) 
 Beginn: 13.30 Uhr 
 Anmeldungen bei Patrick Wegscheider,  
  Tel. 0664/54 28 991  
 

16.08.2014 Fußball – Gaudeturnier am  
  Fußballplatz des SV Breitenstein 
 
voraussichtlich 

13.09.2014 Oktoberfest Breitenstein 
 weitere Infos folgen in der nächsten  
  Ausgabe 
 
 

Wanderführerausbildung des VAVÖ 
 

Die Tourismusdestination Wiener Alpen in 
Niederösterreich bietet zusammen mit den Leader-
Regionen das Grundmodul zur Ausbildung als 
Wanderführer über den Verband alpiner Vereine 
Österreichs an.  
Kursort: in der Region – derzeit noch offen 
Termin: 19.5. – 22.5.2014  
Kosten pro Teilnehmer: € 120,00 
Anmeldungen bis spätestens 30.4.2014 
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte am 
Gemeindeamt. 

 

Postpartner Breitenstein 
 

Seit Anfang Februar ist die Gemeinde Breitenstein 
Remotepostpartner. Das bedeutet für unsere 
GemeindebürgerInnen erweiterte Serviceleistungen 
vor Ort. 
Die Kunden profitieren von der räumlichen Nähe der 
lokalen Postpartner. Die Poststruktur im ländlichen 
Bereich bleibt so bestehen. Somit leistet die Österr. 
Post eine effiziente Vollversorgung mit 
Postdienstleistungen über den gesetzlichen 
vorgeschriebenen Versorgungsauftrag hinaus. 
 
1. Postdienstleistungen 

Annahme von Briefsendungen, Paketen, EMS-
Sendungen und Werbesendungen, Abgabe von 
Briefsendungen und Paketen                           . 
 

2. Bankdienstleistungen 
Durchführung von Standard-Banktransaktionen 
(Ein- und Auszahlungen max. € 1.000,00) 
Vermittlung von Bankdienstleistungen an eine(n) 
BAWAG P.S.K. Kundenberater(in)                       . 
 

3. Handelswaren 
Verkauf von Briefmarken, Postkarten und 
vorfrankierten Briefkuverts, Philatelistische 
Produkte, e-Voucher / Ladebons und Prepaid-
Karten, Telefonwertkarten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Gemeinde: 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LED Beleuchtung –die energieeffiziente Beleuchtungsalternative 
Viel Licht mit wenig Strom. 
 
 
 

 

Die Energiebeauftragte informiert. 

LED-Lampen für alle Fälle! 
 
LED-Lampen nutzen den Strom fünfmal 
effizienter als Glühbirnen. Eine kaputte 
Glühbirne durch ein effizientes Leuchtmittel 
zu ersetzen ist ein erster, einfacher Schritt um 
Ihre Stromrechnung zu kürzen und 
gleichzeitig das Klima zu schützen.  
 
In Breitenstein haben wir bereits die ersten 
Beleuchtungskörper (Straßenlaternen) durch 
LED 

© Leopold Schwarz 

Für beinahe jeden Anwendungsbereich gibt 
es spezielle LEDs. Am besten werden LEDs 
dort zuerst eingesetzt, wo das Licht 
mindestens eine halbe Stunde brennt oder wo 
viele Glühbirnen eingesetzt werden.  
 
Auch im Außenbereich und bei oftmaligem 
Ein- und Ausschalten spielen sie ihre Stärke 
aus. Die sofortige Helligkeit ist ein weiterer 
Pluspunkt dieser neuen Technologie.  
 
Der hohe Anschaffungspreis wird durch die 
lange Lebensdauer wettgemacht. Ihre 
Effizienz liegt jedoch im Betrieb: liegen die 
jährlichen Stromkosten einer 60 W Glühbirne 
bei 12 Euro so sind es weniger als  2 Euro bei 
einer 8 W LED-Lampe. 
 
Kriterien für den Kauf von LED-Lampen 
Zu empfehlen ist der Kauf von 
Markenprodukten im Fachgeschäft. und ein 
vorsorglicher Test mit Rückgaberecht. Hier 
kann die Lichtfarbe, die Abstrahlcharakteristik 
und die Ausleuchtung überprüft werden. Zu 
beachten ist auch eine gute Wärmeableitung. 

 
 

 
getauscht. Machen Sie es der Gemeinde 
gleich und schonen Sie damit die Umwelt und 
Ihre Geldbörse. 
 
Mit besten Grüßen, 
Ihre  

 
Energiebeauftragte Andrea Koger 
 

Der LED-Chip darf nicht zu heiß werden, da 
sonst die Lebensdauer sinkt. Bei 
geschlossenen Systemen ist deshalb Vorsicht 
geboten. 
 
Obwohl LEDs kein Quecksilber enthalten, 
dürfen sie nicht im mit dem Hausmüll 
entsorgt werden. Sie enthalten wertvolle 
wiederverwendbare Komponenten und 
werden im Altstoffsammelzentrum 
entgegengenommen. 
 
 

 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.energieberatung-noe.at  
 

 

http://www.energieberatung-noe.at/

